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StaRUG – 
Gesetz über den Stabilisierungs-  
und Restrukturierungsrahmen 
für Unternehmen 
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RMA Risk Management & Rating Association e.V.
Tel.: +49.(0)1801 – RMA TEL (762 835)
of fice@rma-ev.org, www.rma-ev.org

Sehr geehrte Risikomanager*innen und 
Ratinganalyst*innen,

mit dem StaRUG (Gesetz über den Stabilisie-
rungs- und Restrukturierungsrahmen für 
Unternehmen) gibt es seit dem 01.01.2021 ein 
für Risikomanagement und Krisenfrüherken-
nung wesentliches neues Gesetz. 

StaRUG präzisiert und erweitert vorhandene 
gesetzlicheRegelungen.Esbetrif f tneben
Aktiengesellschaftenausdrücklichauchan-
dere juristische Personen, insbesondere die 
mittelständischenGmbHs.MitneuenRege-
lungen zum sogenannten Restrukturierungs-
plan sollenmehrMöglichkeiten fürUnter-
nehmen ineinerKrisegeschaf fenwerden,
diese Krise ohne eine Insolvenz zu bewälti-
gen. Der aus einem darstellenden und ge-
staltenden Teil bestehende Restrukturie-
rungsplan erläutert neben den Krisenursa-
chen insbesondere die zur Krisenbewälti-
gung erforderlichen Maßnahmen (§ 6
StaRUG). 

Entsprechend den Anforderungen aus der 
Business Judgement Rule sind bei der „un-
ternehmerischenEntscheidung“(§93AktG)
über den Restrukturierungsplan insbeson-
dere die mit diesen verbundenen Chancen 

und Gefahren (Risiken) zu analysieren und 
zu dokumentieren. Eigentümer und Gläubi-
ger sollten einschätzen können, wie sich der 
„Grad der Bestandsgefährdung“ – das Insol-
venzrisiko bzw. die Insolvenzwahrscheinlich-
keit–durchdiegeplantenMaßnahmenver-
ändern (Beurteilung der Sanierungserfolgs-
wahrscheinlichkeit). 

Das StaRUG ist aber nicht nur relevant für 
Unternehmen in der Krise, sondern für alle 
Unternehmen, weil es auch Anforderungen 
an die Krisenfrüherkennung und damit das 
Risikomanagement formuliert. Verletzun-
gendieserPflichtenimplizierenHaftungsri-
sikenfürVorständebzw.Geschäftsführer.

Manliest: 
„§ 1 Krisenfrüherkennung und Krisenma-
nagement bei haf tungsbeschränkten Un-
ternehmensträgern 

(1)DieMitgliederdeszurGeschäftsführung
berufenen Organs einer juristischen Person 
(Geschäf tsleiter)wachen fortlaufendüber
Entwicklungen, welche den Fortbestand der 
juristischen Person gefährden können. Er-
kennen sie solche Entwicklungen, ergreifen 
sie geeignete Gegenmaßnahmen und er-
stattendenzurÜberwachungderGeschäfts-

leitung berufenen Organen (Überwachungs-
organen)unverzüglichBericht.…“

Der erste Satz entspricht weitgehend den 
Anforderungen des KonTraG (§ 91 AktG),
demzufolge Systeme zur Früherkennung von 
„bestandsgefährdenden Entwicklungen“ ein-
zurichten sind. Schon aus den Erläuterungen 
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zum KonTraG ist bekannt, und in den diver-
sen Standards festgehalten, dass die Krisen-
früherkennung ein Risikofrüherkennungs-
system erfordert (siehe z.B. IDW PS 340 n.F. 
(2020) und DIIR RS Nr.2), das durch Risiko-
analysen aufzeigt, welcher „Grad der Be-
standsgefährdung“ sich aus den bestehen-
den Risiken und dem Risikodeckungspoten-
zial ergibt. Bekanntlich sind „bestands-
gefährdende Entwicklungen“ meist das 
ErgebnisderKombinationseffektemehrerer
Einzelrisiken, was eine Risikoaggregation 
(Monte-Carlo-Simulation)erforderlichmacht.

Diese bisherige bestehende Anforderung 
bezüglich Risikoanalyse und Risikoaggrega-
tion wird durch StaRUG nochmals unterstri-
chen.Allerdingsgeht§ 1StaRUGüberKon-
TraGhinaus.DieGeschäftsleiterwerdennun
verpflichtet,„geeigneteGegenmaßnahmen“
zu ergreifen, wenn eine schwere Krise droht. 

Es wird also eine Planung von Gegenmaß-
nahmen und eine „unternehmerische Ent-
scheidung“ zu Krisenbewältigungsmaßnah-
men gefordert. Of fen bleibt – leider – ab
welchem Grad der Bestandsgefährdung (In-
solvenzwahrscheinlichkeit) eine solche Ver-
pflichtunggreif t.Schon imKonsultations-
verfahren zum StaRUG war empfohlen wor-
den die Bedeutung der Risikoanalyse für die 
Krisenfrüherkennung klar zu stellen und 
auch zu präzisieren, ab welchem Grad der 
Bestandsgefährdung Gegenmaßnahmen er-
forderlich sind. Risikoaggregation und Risi-
kotragfähigkeitskonzept können im Sinne 
einer Warnampel anzeigen, wenn (zusätzli-
che)MaßnahmenderKrisenpräventioniniti-
iert werden sollten, weil der Gesamtrisiko-
umfang durch das vorhandene Risikode-
ckungspotential (Eigenkapital und Liquidi-
tätsausstattung) nicht mehr gedeckt ist. 

Fazit: 
MitdemStaRUGwurdendieAnforderungen
an Krisenfrüherkennungssysteme und Risi-
ko präzisiert und erweitert. Zur Absicherung 
des Unternehmens und zur Vermeidung 
persönlicherHaftungsrisikenisteszuemp-
fehlen, die bei vielen Unternehmen nach wie 
vorbestehendenDefiziteimRisikomanage-
ment nun zu beseitigen.  

Viel Spaß beim Lesen 
Prof. Dr. Werner Gleißner 

ZumdiesjährigenRiskManagementCong-
ress der RMA soll planmäßig der nächste
Band der RMA-Schrif tenreihe erscheinen.
MomentanistdieserBandindenletztenZü-
gen der Produktion. Thema des neuen Bu-
ches ist ein wesentliches Element des Risiko-
managements, nämlich die Risikoquanti-
fizierung.Dabei istdasBuchalsPraxisleit-
faden gedacht, das Praktikern in Unter  neh- 
men Hilfestellung geben soll zu verschiede-
nenAspektenderRisikoquantifizierung.

GrundsätzlichistdieQuantifizierungvonRi-
siken für jedes Unternehmen ökonomisch 
zwingend notwendig, ist aber auch eine for-
male Anforderung an Risikomanagement-
systeme, wie sie z.B. im Prüfungsstandard 
IDW PS 340 als Konsequenz aus den Anfor-
derungen des Kontroll- und Transparenzge-
setzes (KonTraG) festgehalten ist oder im 
DIIR Revisionsstandard Nr. 2 für die Prüfung 
des Risikomanagementsystems durch die 
Interne Revision dokumentiert ist. Ökono-
mischistdieQuantifizierungvonRisikener-
forderlich,danurquantifizierteRisikensinn-
voll priorisiert, aggregiert und im Hinblick 
auf ihre Gesamtbedeutung für das Unter-
nehmen beurteilt werden können. 

OhneeineQuantifizierungderEinzelrisiken
unddiedaraufaufbauendeRisikoaggrega-
tion kann das Risikomanagement eines Un-
ternehmens die beiden Kernaufgaben nicht 
erfüllen:

 ■ die Beurteilung der Risikotragfähigkeit 
des Unternehmens auf Basis des Verhält-
nisses von Gesamtrisikoumfang und Risi-
kodeckungspotenzial sowie 

 ■  ein Abwägen der erwarteten Erträge und 
der mit diesen verbundenen Gesamtrisi-
ken als Grundlage unternehmerischer 
Entscheidungen.

Der vorliegende Praxisleitfaden „Risiko-
quantifizierung“richtetsichanPraktikeraus
den Bereichen Controlling, Risikocontrolling 
und Risikomanagement. Er soll Unterneh-
men in die Lage versetzen, durch den Ein-
satz vonMethoden zur Risikoquantifizie-
rung ihre Risikomanagementprozesse nach-
haltig zu verbessern. Er erläutert dazu das 
notwendige mathematische und methodi-
sche Werkzeug der Risikoquantifizierung. 
Case Studies und Praxisberichte runden den 
Leitfaden ab, um die Praxisaspekte bei einer 
pragmatischen Umsetzung der Risikoquan-
tifizierung in den Vordergrund zu stellen.
Der Praxisleitfaden wurde von verschiede-
nen Autoren aus Unternehmen und dem 
universitären Bereich erstellt und ist wie 
folgt gegliedert:

 ■ Das Kapitel „Grundlagen der Risikoquanti-
fizierung“ erläutert Grundbegriffe und 
RahmenbedingungenderRisikoquantifi-
zierung.

 ■ DasKapitel„QuantifizierungvonRisiken
mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen“ 
gibt eine Einführung in die für die Be-
schreibung von Risiken elementaren 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

 ■ Das Kapitel „Risikomaße: Kennzahlen 
zum Vergleich und Priorisierung von Risi-
ken“ beschreibt gängige Risikomaße und 
deren Anwendungsbereiche.

 ■  Das Kapitel „Risikoaggregation“ erläutert, 
mitwelchenMethodensichEinzelrisiken
im Rahmen einer Gesamtrisikobetrach-
tung aggregieren lassen.

 ■  Das Kapitel „Stresstesting“ beschreibt, wie 
Stresstests und Szenario-Betrachtungen 
die mathematisch-statistische Risikobe-
trachtung ergänzen können.

102

Praxisleitfaden  
„Risikoquantifizierung“
erscheint zum RMC  
am 17./18. Mai als nächster Band  
der RMA-Schriftenreihe


